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Vorwort 

Das Staatskirchenrecht ist genuines Staatsrecht, seine Dogmatik Aus
schnitt und Bestandteil der allgemeinen Verfassungsrechtsdogmatik. 
Seine Kontroversen weisen über die Besonderheit ihres Gegenstandes 
hinaus auf die Staats- und Verfassungstheorie im ganzen. Die Grund
positionen im und zum Staatskirchenrecht spiegeln die konkurrierenden 
Positionen der modernen Grundrechtsdogmatik wider, sie reflektieren 
auseinanderlaufende Staats- und Neutralitätsverständnisse. Den verfas
sungstheoretischen Vorverständnissen moderner Staatskirchenrechts
lehren gilt die vorliegende Studie. In ihrem Mittelpunkt steht die heute 
gängige (und bestrittene) Formel von der Kirche als Verband unter Ver
bänden. - Die „Einbindung" des besonderen Staatskirchenrechts in die 
allgemeinen verfassungstheoretischen Zusammenhänge von Staat und 
Gesellschaft provoziert die Frage nach der Systemadäquanz manch tra
ditioneller, aus der Zeit des Staatskirchentums, des Christlichen Staates 
und der Monarchie herrührenden Rechtsfigur des Art. 140 GG. Sind 
diese hergebrachten Verbürgungen, wie z. B. der Körperschaftsstatus 
der Kirchen, heute nurmehr, wie eine neue Lehre meint, fossile Requi
siten einer verfassungsrechtlich und -geschichtlich überholten Staats
und Gesellschaftsordnung, die nicht mehr recht zu den Strukturprinzi
pien eines pluralistischen Gemeinwesens passen? Oder erweist sich das 
„alte" Staatskirchenrecht aus heutiger Sicht und in den heutigen Zusam
menhängen von Staat und Gesellschaft als nachgerade exemplarisch für 
moderne Verfassungsrechtsentwicklungen, als Vorläufer und Pionier 
eines modernen Staatsverbände- und Kulturstaatsrechts? Die Positionen 
dieser Grundsatz-Diskussion um die erloschene, verbliebene oder auch 
neue Funktion und Legitimation mancher Besonderheit des Staatskir
chenrechts im modernen Verfassungsstaat sollen im folgenden vorge
stellt, Wege einer verfassungstheoretischen Neu- bzw. Um-Legitimation 
insbesondere des kirchlichen Körperschaftsstatus auf gezeigt werden. 

Die Arbeit wurde im Wintersemester 1976/77 von der Rechts- und 
Staatswissenschaf tlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
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Universität zu Bonn als Dissertation angenommen; sie wurde, im Zuge 
der Drucklegung, in Teilen ergänzt und aktualisiert. 

Die Anregung zu dieser Arbeit gab Herr Prof. Dr. Klaus Sehlaich. 
Für seine stete und verständnisvolle Förderung danke ich ihm herzlich. 
Für Rat, Kritik und Ermunterung möchte ich ferner danken den Herren 
Professoren Josef Isensee und Hans-Friedhelm Gaul, an dessen Institut 
für Zivilprozeßrecht ich zur Zeit der Abfassung der Arbeit tätig war, 
sowie Herrn Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Jo
hannes Oppenheimer. Dank gebührt ferner der Konrad-Adenauer-Stif
tung für die Gewährung eines großzügigen Stipendiums sowie den 
Herren des Herausgebergremiums von ius ecclesiasticum für die Auf
nahme der Arbeit in diese Schriftenreihe. 

Bonn, Ostern 1979 Klaus G. Meyer-Teschendorf 
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Erster Hauptteil 

Das Verhältnis von Staat und Kirche 
und die Frage nach dem Staatsverständnis. 

Zur staatsrechtlichen Grundlagenproblematik 
des Staatskirchenrechts 

"Das Staatskirchenrecht wird als Symptom und als Probe für das 
Wesen des Staates bemüht, für seine Stärke oder seinen ständestaatlichen 
Verfall, seine normative Kraft und Hoheit, seine Einheit und weltan
schauliche Einheitlichkeit, seine Souveränität und pluralistische Struk
tur. "1 

Diese Beobachtung Martin Heckels programmiert gleichsam Aufga
benstellung und Gang der folgenden Überlegungen, soll hier doch ein
mal der Versuch unternommen werden, die heute im Grundsätzlichen 
aktuellen und relevanten Thesen, Modelle, Interpretationen und Pro
gramme zum Staatskirchenrecht - sei es im ganzen, sei es zu konkreten 
Sachfragen - auf ihre „allgemeinen", d. h. über das „besondere" 
Staatskirchenrecht hinausgreifenden bzw. "von außen" an dieses herange
tragenen staatsrechtlichen und verfassungstheoretischen Grundlagen, da
mit aber auch Vor-Verständnisse zu befragen. 

„Das Staatskirchenrecht" stößt sich gestern wie heute recht deutlich 
an auseinanderlaufenden (und miteinander konkurrierenden) Blickwei
sen von moderner Staatlichkeit im pluralistischen Gemeinwesen, von 
„innerer Souveränität" und religiös-weltanschaulicher „Neutralität". 
Am und im Staatskirchenrecht zerren die verschiedensten Vorstellungen 
vom Staat, seiner Verfassung und seinem Verhältnis zur Gesellschaft. 

Die „Sache Staatskirchenrecht" weist sich durch eine eigentümlich 
spezifische Sensibilität für „allgemeine" staatsrechtliche bzw. verfas
sungstheoretische Neuorientierungen und Tendenzen aus, die sie in be-

1 M. Heckel, ZevKR 18 (1973) S. 24. 



2 Staatskirchenrecht und Staatsverständnis 

sonderer Weise „die Hand am Puls der verfassungsrechtlichen Entwick
lungen" halten läßt2 : Gerade im und am Staatskirchenrecht werden et
liche Grundsatzfragen des modernen Staates und seines Verhältnisses 
zur gruppendifferenzierten Gesellschaft „modellhaft" durchgespielt; hier 
gewinnen Schlagworte, Begriffe, Frage- und Problemstellungen wie: 
Neutralität, Souveränität, Pluralismus, Leistungsstaat, Kulturstaat, „öf
fentliche" und „private" Freiheit, „Das öffentliche", Gruppengesell
schaft, staatliche Freiheitsvorsorge, Koordination und Subordination, 
Entstaatlichung des Staates u. a. theoretische wie praktische Relevanz. 

Versucht wird eine Skizze, die die im Staatskirchenrecht seit nun bald 
30 Jahren geführte Diskussion um die Grundprinzipien von Verfassung, 
Staat und Kirche unter dem Grundgesetz in dem Sinne zusammenfaßt 
und ordnet, daß der jeweilige staatsrechtliche bzw. verfassungstheoreti
sche Um- und Unterbau der zentralen Diskussionsthemen zu Art. 140 
GG (Koordination von Staat und Kirche, Neutralität und staatliche 
Kirchenförderung, die Kirche als Verband unter Verbänden - die Fra
ge nach der pluralistischen Systemadäquanz des Art. 137 Abs. 5 -, ver
fassungsrechtliche Relevanz des kirchlichen Selbstverständnisses, Prinzip 
der Nicht-Identifikation, Verhältnis von Kirchenfreiheit und Schran
kenklausel in Art. 137 Abs. 3 u. a.) sichtbar wird. Als Prämisse und 
Leitfaden soll dem Gang der folgenden Darstellung dabei die - selbst 
wiederum näher zu konturierende und im einzelnen nachzuweisende -
These unterlegt werden, daß die Frontlinien in diesen Kontroversen 
nicht mehr nur im Staatskirchenrecht als einem besonderen verfassungs
rechtlichen Normen- und Sachkomplex verlaufen, sondern in der 
Staatstheorie und Verfassungsrechtsdogmatik selbst und im ganzen3• 

Mit der Nachzeichnung dieses grundsätzlichen und übergreifenden Rah
mens „besonderer" staatskirchenrechtlicher Modelle, Konzeptionen und 
Deutungen, wobei - in einer gewissen Anpassung und Reverenz an den 
Zeitgeist - das Staatskirchenrecht vornehmlich aus der „pluralisti
schen" Sicht betrachtet und am „pluralistischen" Maßstab bemessen 
wird, soll zugleich der Satz vom „Staatskirchenrecht als Teil des Staats
rechts"4 einmal ganz „durchgerechnet" werden. Als „Einstieg" wird die 
Diskussion der frühen Sechzigerjahre um die Koordinationslehre aufge
griffen, läßt sich doch gerade anhand der kritischen Auseinandersetzung 
mit dieser Lehre der „Umschlag" eines grundsätzlichen Vor-Verständ-

2 Häberle, DOV 1976 S. 74. 
s Vgl. auch Hollerbach, HdbStKirchR 1 S. 256. 
4 So etwa Sehlaich, Neutralität S. 131, 169, 186. 



Koordination und (gegen) Souveränität 3 

nisses von Staat und Gesellschaft in konkrete, spezifisch staatskirchen
rechtliche Leitvorstellungen, bzw. umgekehrt die "allgemeine" staats
rechtliche Einbindung auch der "besonderen" staatskirchenrechtlichen 
Streitfragen aufzeigen. 

Vorab zur Klarstellung: Die vorliegende Arbeit ist eine staatskirchen
rechtliche, keine kirchenrechtliche Untersuchung. Ihr Maßstab und ihre 
Kategorien sind die des Staats- bzw. Verfassungsrechts, die der Staats
bzw. Verfassungstheorie, nicht etwa die der Kanonistik5 • Gegenstand 
der Überlegungen ist nicht "Kirche und Staat" in der Kirchenrechtswis
senschaft, sondern „Staat und Kirche" in der Verfassungsrechtsdogmatik 
und in der Verfassungstheorie. 

1. Koordination und (gegen) Souveränität: die staatsrechtliche Korrektur 
einer staatskirchenrechtlichen Theorie 

a) Die staatskirchenrechtliche Koordinationslehre und das staatsrechtli
che Problem der Souveränität 

Die staatskirchenrechtliche Situation „unter dem Grundgesetz" wurde 
in den Fünfzigerjahren als „neuartiges Beziehungssystem" zwischen 
Staat und Kirche beschrieben1, obwohl verfassungsorganisatorisch und 
dem Wortlaute nach mit der Blankettnorm des Art. 140 GG einfach die 
staatskirchenrechtliche Konzeption der Weimarer Verfassung übernom
men worden war. Man konstatierte ein „neues" Grundverhältnis von 
Staat und Kirche, das jedenfalls nicht mehr als „Trennung im Sinne 
Weimarer Neutralität", sondern als „System der Zuordnung (Koordina
tion) zweier voneinander unabhängiger, in ihren Bereichen selbständiger 
Gemeinwesen" definiert wurde2 : Staat und Kirche sollten sich hiernach 
als „gleichrangige Gemeinschaften erster Ordnung", als „societates per
f ectae" gegenüberstehen3, Recht sollte zwischen diesen beiden „souve
ränen" und deshalb als „gleichgeordnet" verstandenen Größen nur ver
traglich geschaffen werden können4• 

5 Kirchenrechtliche Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Kirche jetzt von 
Listl, Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft (1978) . 

1 Mikat, Kirchen und Religionsgemeinschaften, in: Bettermann-Nipperdey-Scheu-
ner, Die Grundrechte 4 (1. Halbband) S. 145. 

i Mikat, aaO. S. 145. 
a Mikat, aaO. S. 146. Ferner H . Peters, VVDStRL 11 (1954) S. 181, 185 ff. 
4 So etwa Grundmann, OArchKR 13 (1962) S. 296 f. - Nach einem vom 19. 11. 

1948 datierten Antrag der DP-Fraktion im Parlamentarischen Rat sollte eine derartige 
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aa) Die Koordinationslehre: Vervölkerrechtlichung eines staatsrechtli
chen Verhältnisses? 

Den Kirchen wurde nach 1945 quasi ein dem Staate gleichrangiger 
Status zubemessen5, - nicht nur in der Staatswirklichkeit, sondern auch 
auf der Ebene von Staatsrecht und Staatstheorie. 

Diese Aufwertung der kirchlichen Stellung im "öffentlichen", weltlich-politischen 
Bereich beruhte zum einen sicher darauf, daß die Kirchen - während Selbstverständ
nis und Selbstbewußtsein des Staates aufs tiefste erschüttert waren - "als Repräsen
tanten eines besseren Deutschlands und als Fürsprecher gegenüber den Siegern mit ver
mehrtem Ansehen und gesteigertem Selbstbewußtsein aus dem Zusammenbruch hervor
gegangen waren"8• Das Dritte Reich hatte einen geistig-politischen Leerraum hinterlas
sen, in dem die Kirchen als einzig intakte Ordnungsmächte sehr schnell und beinahe 
selbstverständlich als die geistige (und oft auch politische) Autorität akzeptiert wur
den7. Ihr „öffentlicher Status" jedenfalls war nach 1945 weitaus stärker als noch 
1919, ihre Ausgangsposition erheblich günstiger als die aller anderen gesellschaftlichen 
Gruppen (mit Ausnahme vielleicht der Gewerkschaften): Als "Kräfte vorpolitischer 
Integration" sind die Kirchen - wie jüngst H. Maier dargestellt hat - in jener Zeit, 
„in der sich politische Ideen, Parteien und staatliche Institutionen erst rekonstruierten, 
de facto unangreifbar" gewesen8• 

Die staatskirchenrechtliche Koordinationslehre wurde jedoch nicht allein durch diese 
politisch-gesellschaftlichen Faktoren der Nachkriegssituation geformt. Sicher nutzten 
die Großkirchen die günstige Ausgangslage, die ihnen die politischen Gegebenheiten 
nach 1945 boten, "mit der Tendenz auf ein Maximum institutioneller Sicherheit und 
politischer Einflußnahme"•. Hinzu kam, daß die der damaligen politischen Lage 
durchaus angemessene These von der „partnerschaftlichen Koordination" auch dem 
Selbstverständnis der Kirchen über ihre Stellung in der Welt und zum Staat entsprach. 
Die staatskirchenrechtliche Koordinationslehre gab im Ergebnis die dualistisch-dyar
chische Sicht der katholischen Kirche von Staat und Kirche als zweier autonomer, in 
ihren Angelegenheiten voneinander unabhängigen und "souveränen" Gesellschaften 
(„societates perfectae") wieder10• Nach dieser insbesondere unter Papst Leo XIII kon-

Vertragsklausel normatives Verfassungsrecht werden: „Die Beziehungen zwischen dem 
Staat und den Kirchen sind durch Vertrag zu regeln." Vgl. Hollerbach, Zur Entstehung 
der staatskirchenrechtlichen Artikel des GG, in: Konrad Adenauer und seine Zeit, Bd. 2 
(1976) s. 370. 

5 Vgl. nur Peters, aaO. S. 187 sowie BGHZ 34, 372 (373). 
• H . Simon, HdbStKirchR 1 S. 198. - Zu den politischen und gesellschaftlichen 

Grundlagen des Staat-Kirche-Verhältnisses nach 1945 vgl. die Darstellung bei H. Maier, 
HdbStKirchR 1 S. 88 ff. 

7 Aus historisch-politologischer Sicht dazu H. P. Merkl, Die Entstehung der Bun-
desrepublik S. 146 f. 8 Maier, aaO. S. 89. 

9 K. Hesse, Kirche und Staat, EvStL (1975) Sp. 1158. 
10 Zum Verhältnis von Staat und Kirche nach der Lehre der katholischen Kirche 

vgl. die Darstellung bei Mikat, HdbStKirchR 1 S. 143 ff., bes. 160 ff. - Ferner noch 
Link, Staatskirchenhoheit, ZevKR 20 (1975) S. 12 ff., 25 ff. - Zur „societas perfecta"
Lehre jetzt Listl, Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissen
schaft, S. 104-207. 
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turierten Kirchenrechtslehre stand die Kirche dem Staat auch im sozialen Bereich 
gleichrangig zur Seite und sollten die Forderungen der beiden Gewalten allein im ver
traglichen Wege - durch den Abschluß von Konkordaten - zum Ausgleich gebracht wer
den11. 

In der evangelischen Kirche verbreitete sich nach der Lösung vom landesherrlichen 
Kirchenregiment im Jahre 1918 ein - wie H. Simon schreibt - "bislang nicht ge
kanntes Selbständigkeitsbewußtsein"12• Rechtstheologische Überlegungen zu dieser 
"neuen" Freiheit der Kirche vom Staat bereiteten auch hier nach den Erfahrungen mit 
dem Dritten Reich den geistigen Boden für staatskirchenrechtliche Koordinationsvor
stellungen 13• 

Dieses Ineinandergreifen gesellschaftlich-politischer Faktoren und kir
chenrechtlicher Tendenzen - dazu die von den Kirchen gerade erst ge
machten Erfahrungen mit einem „souveränen" Staat - lassen die in der 
staatskirchenrechtlichen Diskussion nach 1945 so starke Betonung der 
kirchlichen Eigenständigkeit und Eigenrechtsmacht durchaus verständ
lich erscheinen: Das Verhältnis von Staat und Kirche sollte nicht mehr 
ein System der Ober- und Unterordnung sein14, sondern ein System der 
freundschaftlich-loyalen Zusammenarbeit und der gegenseitigen Respek
tierung. Als wesentlicher Ausdruck dieses „neuen" Verhältnisses15 von 
Staat und Kirche wurde eine „ Verlagerung vom einseitig gesetzten zum 
vertraglich vereinbarten Staatskirchenrecht" konstatiert16• 

Es blieb jedoch nicht bei der Feststellung, daß vertragliche Normie
rungen die normale Erscheinungsform des Staatskirchenrechts „unter 
dem Grundgesetz" darstellten17• Verneint wurde vielmehr, daß Staats
kirchenrecht überhaupt außerhalb einer Koordinationsrechtsordnung ge
schaffen werden konnte: Die „koordinative Rechtsgestaltung"18 sollte 
nicht mehr nur ein politisch wünschenswertes und den Zeitumständen 
angemessenes Ordnungsinstrument, sondern die von Verfassungsrechts 
wegen allein zulässige Form der staatskirchenrechtlichen Problembewäl
tigung sein: Staatskirchenrecht wurde - nicht nur deskriptiv, sondern 
auch normativ - mit Vertragskirchenrecht gleichgesetzt, die koordina
tionsrechtliche Ordnung zum verfassungsrechtlichen Prinzip schlechthin 

11 Mikat, aaO. S. 162 f. 
12 H . Simon, aaO. S. 195. - Dort (S. 197 ff.) auch die Darstellung der Nachkriegs-

haltung des deutschen Protestantismus. 
13 So etwa Grundmann, aaO. S. 295 ff. 
14 Mikat, Kirchen und Religionsgemeinschaften S. 145. 
16 Mikat, aaO. S. 145. 
1e Simon, aaO. S. 198. 
17 Hollerbach, Verträge zwischen Staat und Kirche, S. 1. 
1e Hollerbach, HdbStKirchR I S. 277. 

2 Jus Eccl 26: Meyer-Teschendorf 
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erklärt19• Das bedeutete zugleich: Kirchenrecht wurde zu Staatsrecht, 
eine letztlich kirchenrechtliche Deduktion dem Grundgesetz und „sei
nem" Staatskirchenrecht unterlegt bzw. als vollgültiger Verfassungssatz 
behauptet: Koordination galt nicht mehr nur als kirchenrechtliches, son
dern auch als grundgesetzliches Gebot. „Alles ist auf den Zwang zur 
Verständigung und die Loyalität beider Partner abgestellt", so verstand 
damals K. Hesse den juristischen Gehalt des Art. 137 Abs. 3 WRV (Art. 
140 GG)20• Auch die Rechtsprechung akzeptierte die zunächst kirchlich
kirchenrechtliche Koordinationstheorie als verfassungsrechtliche Leit
linie: „Das Grundgesetz geht von der grundsätzlichen Gleichordnung 
von Staat und Kirche als eigenständigen Gewalten aus. Die Kirchen sind 
der staatlichen Hoheitsgewalt grundsätzlich nicht mehr unterworfen. "21 

Die höchstrichterlich bestätigte Exemtion der Kirchen von der weltlichen Staats
und Rechtsordnung verlor sich keineswegs auf der Höhe der staatstheoretischen Ab
straktion. Die Koordinationstheorie gewann Praxisbezug und Brisanz insbesondere 
dann, wenn kirchliche Bedienstete vor den staatlichen Gerichten Rechtsschutz gegen 
kirchliche Handlungen und Nachprüfung kirchlicher Entscheidungen begehrten, indem 
sie etwa vermögensrechtliche Ansprüche gegen ihre Kirche geltend machten. Eine kon
sequent zu Ende gedachte Koordinationstheorie mußte hier zu einer neuen geistlichen 
Immunität, zu einer weitgehenden Exemtion der Kirchen von der staatlichen Gerichts
barkeit führen22• In der Tat wurde die Zulässigkeit der Klagen vom Fehlen eines kirch
lichen Rechtswegs (bloße Subsidiarität der staatlichen Gerichtsbarkeit) oder doch davon 
abhängig gemacht, daß die betreffenden Religionsgemeinschaften den staatlichen Ge
richten die Angelegenheit ausdrücklich oder durch stillschweigendes Einverständnis zu
gewiesen hätten. 

bb) Die Koordinationslehre: Staatstheoretische Liquidation des Staates? 

Nach der Lehre von der zweiseitig-gleichrangigen Gestaltung der Be
ziehungen von Staat und Kirche ist dem Staat die einseitige Entschei
dung der auch die Kirchen betreff enden Ordnungsprobleme des Ge-

19 Grundmann, aaO. S. 296, 297: "Das Vertragskirchenrecht als die gegenwärtige 
Phase des deutschen Staatskirchenrechts ... " 

2° K. Hesse, Der Rechtsschutz durch staatliche Gerichte im kirchlichen Bereich 
(1956) S. 76. 

21 BGHZ 34, 372 (373). 
22 Heute wird weniger auf ein vorgegebenes Koordinationsverhältnis, sondern auf 

die kirchliche Eigenständigkeit nach Maßgabe des Art. 137 Abs. 3 abgestellt. Das 
Spannungsverhältnis von kirchlicher "Autonomie" und dem rechtsstaatlichen Anspruch 
des Bürgers auf umfassenden staatlichen Rechtsschutz ist allerdings so "ungelöst" und 
scheinbar auch so wenig auflösbar wie zuvor. Klare und eindeutige "Patentlösungen" 
sind jedenfalls nicht in Sicht. Darstellung des Streitstandes bei Rüfner, HdbStKirchR 1 
S. 759 ff.; v. Campenhausen, Staatskirchenrecht S. 170 ff. 
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meinwesens von Rechts wegen aus der Hand genommen. Der überein
stimmende Wille von Staat und Kirche als das staatskirchenrechtliche 
Gestaltungsprinzip fordert vom Staat den bedingungslosen Verzicht 
„auf jeden Souveränitätsakt in den Angelegenheiten, die von der koor
dinationsrechtlichen Ordnung erfaßt werden sollen"23. 

Mag auch für die Koordinationslehre die Frage nach dem staatsrecht
lichen Stellenwert der (staatlichen) Souveränität eher in den Hinter
grund getreten sein als daß sie durchreflektiert wurde24, so gab doch 
gerade die Behandlung der staatlichen Souveränität den Anlaß zu jenem 
immer heftiger vorgetragenen - staatsrechtlich argumentierenden -
Widerspruch gegen diese - wie bereits gesagt - doch weithin im Kir
chenrecht verwurzelte Staatskirchenrechtslehre25. Gegenüber der koor
dinationsrechtlichen Konsequenz, daß auch für den staatskirchenrechtli
chen Kollisionsfall jede autoritative Letztentscheidung des Staates aus
geschlossen sein sollte26, wurde die Einzigkeit und Ausschließlichkeit 
der staatlichen Souveränität im modernen Gemeinwesen geltend ge
macht27 und die Notwendigkeit einer Unterordnung auch der Kirchen 
„unter die oberste, konfliktentscheidende Ordnungsmacht des Staa
tes"28 betont29. 

Die grundsätzliche Verpflichtung des Staates auf ein „koordinationsrechtliches Ar
rangement"30 mit einer ihm rechtlich gleichrangigen Kirche schien dem, der sich auf die 
Geschichte und das Wesen Moderner Staatlichkeit besann, nur die Umwandlung der 
genuin staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche in ein völkerrechts
ähnliches Verhältnis bedeuten zu können31. Um die staatliche Souveränität und damit 
um die Staatlichkeit als solche besorgte Fragen wurden gestellt: Kündigte sich eine neue 
(staatsrechtliche) ~ra der Beziehungen von Staat und Gesellschaft an, in der sich Staat 
und gesellschaftliche Gruppen unter Avantgarde der Kirchen quasi auf gleichem Fuße 
begegneten32? Die Koordinationslehre wollte doch augenscheinlich die verfassungsrecht
lich begründeten Entscheidungskompetenzen des Staates zugunsten eines kirchlichen 
und damit letztlich - allerdings nur aus der Sicht der Fragesteller, nicht auch aus der 

23 A. Albrecht, Koordination von Staat und Kirche (1965) S. 41. 
24 So in der Rückschau heute Mikat, Zur rechtlichen Bedeutung religiöser Interes

sen (1973) S. 57; ders. HdbStKirchR 1S. 109. 
25 Zunächst Krüger, ZevKR 6 (1957/58) S. 75 ff. , dann Quaritsch, Der Staat 1 

(1962) S. 191 ff., 291 ff. ; Fuß, DOV 1961 S. 734 ff., Zippelius, ZevKR 9 (1962/63) 
S. 46 ff.; H . Weber, Grundprobleme S. 24 ff.; zuletzt F. v. Zezschwitz, RuG 1973 
S.135. 

26 So z.B. Hesse, Rechtsschutz S. 76; einschränkend heute ders ., HdbStKirchR 1 
.S 420 f., 429, 439 ; vgl. auch schon ders., ZevKR 6 (1957/58) S. 181. 

27 Quaritsch, aaO. S. 297 ff. ; Zippelius, aaO. S. 46 ff. 
28 Mikat, HdbStKirchR 1 S. 109. 29 Krüger, aaO. S. 74 ff. 
30 A. Albrecht, aaO. S. 41. 3t Krüger, aaO. S. 76. 
32 Vgl. etwa H. Huber, Staat und Verbände (1958) S. 31; Herzog, JuS 1969 S. 399. 

2· 
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der Koordinationslehre33 - eines "gesellschaftlichen" Placets überspielen, das - über die 
Reziprozität der staatlichen Macht hinaus - in der Verfassung nicht vorgesehen war. 

Aus ihrer „staatlichen", auf die Wahrung der ungeteilten Staatssou
veränität bedachten Sicht mußte diese kritische Infragestellung der 
Koordinationslehre die Kirchen - und dies sicher in deutlichem Gegen
satz zu den vornehmlichen Intentionen der Koordinationslehre - „reso
zialisieren "34, d. h. in bezug auf die unbedingt verbindliche Streitent
scheidung des Staates im Gemeinwesen mit den „anderen" gesellschaftli
chen Gruppierungen auf eine Stufe stellen: Den Kirchen gegenüber galt 
es genauso wie gegenüber jedem anderen Verbande staatliche Souveräni
tät zu behaupten. 

Vom Boden dieser Fragestellung aus mußte von der Intention der 
Koordinationslehre, die die Kirchen gerade aus dem „normalen" gesell
schaftlichen Interessengruppenspektrum „herausheben" wollte, abgese
hen und konnte die staatsrechtliche Problematik des Koordinationsprin
zips nicht mehr als ein allein staatskirchenrechtliches Problem behandelt 
werden. „übergreifend" gefragt wurde vielmehr nach den Folgewirkun
gen einer „Entlassung der Kirche aus der staatlichen Souveränität" auf 
die Beziehungen des Staates zu den anderen Verbänden: „ Wäre nun eine 
solche Entlassung auch zugunsten der Wirtschafts- und Sozialverbände 
denkbar? Eine Art Koordinationsverhältnis zwischen Staat und Verbän
den?"35 Damit aber war zugleich die grundsätzlichere Frage nach dem 
Selbstverständnis des Staates im pluralistischen Gemeinwesen gestellt, 
schien doch ein Staat, der gegenüber zunächst nur einer „gesellschaftli
chen" Gruppe auf sein Recht zur einseitigen Regelung verzichtete, seine 
- am traditionellen „souveränen" Staatsbilde gemessene - Staatlich
keit aufzugeben36. Mußte die staatskirchenrechtliche Koordinationsleh
re als erstes Anzeichen eines sich grundlegend wandelnden staatlichen 
Selbstverständnisses oder gar als Nutznießer des z.B. von Forsthoff be
klagten „staatsideologischen Substanzverlustes" gedeutet werden? 

Aus staatsrechtlicher Sicht konnte die These von der rechtlichen 
Gleichordnung zwischen „souveräner" Kirche und „souveränem" Staat 
fast als auf die Beziehung Staat-Kirche reduzierte Neuauflage der Lehre 
Laskis von der „Pluralität der Souveränitäten" erscheinen37• 

33 Einerseits Herzog, aaO. S. 399 f.; andererseits (damals) Mikat, Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften S. 144. 

u Ausdruck bei Herzog, aaO. a5 H. Huber, aaO. S. 31. 
38 Vgl. etwa die Fragestellung bei Schick, AöR 94 (1969) S. 380. 
37 H . Laski, The Sovereignty of the State (1915), jetzt in: Nuscheler-Steffani, Plu

ralismus S. 62 ff.; ders., A Grammar of Politics (1925), ebda. S. 77 ff. 
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In "The Sovereignty of the State" (1915) hatte Laski die Legitimität des allgemein 
postulierten Loyalitätsanspruchs des Staates generell zur Disposition gestellt und die 
grundsätzliche Gleichberechtigung von Staat und gesellschaftlichen Verbänden postu
liert38: Der Staat sei nur ein Zweckverband neben anderen Zweckverbänden, von de
nen er sich zwar durch seine generelle Ordnungsfunktion und die Zwangsmitglied
schaft aller in einem bestimmten Gebiet lebenden Menschen unterscheide, nicht aber 
seinem moralischen Wesen nach. Den staatlichen Forderungen könne daher kein a 
priori Vorrang vor denen anderer Gruppen zukommen. Souveränität könne nur die 
Fähigkeit bedeuten, sich Zustimmung zu verschaffen. Hierum müsse sich der Staat wie 
jeder andere Verband durch konkrete Leistungen bemühen. Die Loyalität des gruppen
gebundenen Bürgers dem Staate gegenüber sei jedoch keineswegs zwangsläufig höher 
als seine Loyalität gegenüber jedem anderen Verband, der in concreto seine Interessen 
wahrnehme39• 

Während sich nun allerdings die staatskirchenrechtliche Koordina
tionstheorie darauf beschränkte, die autoritative Konfliktentscheidung 
des Staates für auch die Kirchen betreffende Ordnungszusammenhänge 
zu bestreiten, entzog die pluralistische Staatstheorie Laskis dem Staat 
generell die juristische Souveränität. Damit aber mußte die Lehre von 
der „Pluralität der Souveränitäten" die staatstheoretische Liquidation 
des Staates und insofern auch zugleich ihre Selbstaufhebung als Staats
lehre bedeuten40. 

Ahnliche Assoziationen weckten die staatskirchenrechtlichen Koordi
nationsvorstellungen, mit denen ebenfalls „die Axt an den Baum des 
modernen Staates gelegt"41 schien. Quaritsch etwa sah mit der juristi
schen Anerkennung des Koordinationsprinzips vierhundert Jahre euro
päischer Staatstheorie und Staatswirklichkeit über Bord gehen: „Wäre 
die Lehre von Koordination und Partnerschaft rechtlich zutreffend und 
faktisch verwirklicht, so bedeutete dies nicht nur eine Wandlung des 
Staates, sondern das Ende des Staates. "42 Für Krüger stellte die Koordi
nationslehre „eine unendlich wertvolle Eigenschaft des Modemen Staa
tes, nämlich seine virtuelle Allumfassendheit" in Frage43• Darüber hin
aus mußte ihm ein kirchlich-staatliches Koordinationsverhältnis mit dem 
Zwang zur Verständigung den Staat notwendig in ein „unendliches Ge
spräch" verwandeln und ihm das (letztlich die Staatlichkeit des Staates 

38 AaO. S. 68 ff. 
39 So die Zentralthesen der pluralistischen Staatstheorie Laskis, aaO. S. 75. 
40 Vgl. Steffani, Einleitung, in: Nuscheler-Steffani, Pluralismus S. 20. 
4t Mikat, HdbStKirchR I S. 111. 
42 Quaritsch, Der Staat 1 (1962) S. 298. - Ferner ders., Der Staat 5 (1966) S. 359; 

ähnlich Schick, AöR 94 (1969) S. 381. 
43 Krüger, ZevKR 6 (1957/58) S. 75. 
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ausmachende) „letzte Wort" nehmen, - wobei es Krüger allein auf das 
„Daß" dieses letzten Wortes ankommt, nicht auf seinen Inhalt44• Kurz: 
das liberale Theorem eines „government by discussion" schien, zumin
dest für das Staatskirchenrecht, staats-widrige Verfassungswirklichkeit 
zu werden. 

Die Bet0nung des Wertes der staatlichen Entscheidung als solcher45 verweist auf ein 
bestimmtes staatstheoretisches Vorverständnis von Sinn und Wesen der staatlichen Sou
veränität. Souveränität soll hiernach sein die Dczision46, die sich nicht im Normalfall, 
sondern nur im „Grenzfall" (Schmitt)47, im „existentiellen Konflikt" (Forsthoff) 48 

bzw. im „ungeregelten Fall" (Quaritsch)49 beweisen könne. - Die Koordinationslehre 
schien nun aber gerade den nach Entscheidung (und darin Souveränität) verlangenden 
Konflikt apriorisch ausblenden und die Frage nach dem souveränitätsbegründenden 
Entscheidungsmonopol hinweginterpretieren zu wollen. Jedenfalls kann dem, der die 
Entscheidung als staats-konstitutives Element versteht, der Staat der Koordinations
lehre kein echter Staat mehr sein50• 

Die Souveränitätsfrage wird hier vom Extremfall her gestellt, defi
niert und letztlich auf die Frage nach dem „normativ ungebundenen", 
„im eigentlichen Sinne" absoluten51, darin „letzten", alles „entschei
denden" Wort reduziert. Der Grenzfall, die Ausnahme, Konflikt und 
Kampf, Hoheit und „echte" Herrschaft bestimmen das Koordinatensy
stem52, in dem „die Souveränität" verortet wird und an dem sich das 
Gesamt der staatsrechtlichen Beziehungen, auch soweit sie in der Nor
malität verbleiben, messen lassen muß. Fast scheint es denn auch, als 
wolle Quaritsch die Souveränitätsfrage als das staatskirchenrechtliche 
Schlüsselproblem schlechthin verstehen, wenn er Art. 137 Abs. 3 primär 
als Antwort auf die „das Kernproblem der Souveränität" berührende 

44 AaO. S. 76. - Vgl. auch H. Weber, Körperschaften S. 36. 
45 Hierzu insbesondere C. Schmitt, Politische Theologie S. 71, 75. 
46 Carl Schmitts Souveränitätslehre in der „Politischen Theologie" bezieht sich 

zwar nur auf die sog. Organsouveränität, d. h. die Relation Staatsoberhaupt - Parla
ment etc., nicht auf die hier relevante „innere" Souveränität in der Relation Staat -
Kirche, Staat - Gesellschaft. Die im vorliegenden Kontext allein interessierende dezi
sionistische Ausdeutung der „Souveränität" gilt jedoch für beide Beziehungsverhältnis
se. 

47 Schmitt, aaO. S. 11: Erst der Ausnahmefall, d . h. der in der geltenden Rechts
ordnung nicht umschriebene Fall, mache die Frage nach der Souveränität aktuell. -
Zum Dezisionismus bei C. Schmitt vgl. Krockow, Die Entscheidung S. 54 ff., bes. 
s. 56 f., 60 f., 62 ff. 

48 Forsthof f, Der Staat der Industriegesellschaft S. 17. 
49 Quaritsch, Der Staat 1 (1962) S. 189. 
5o Vgl. nur Quaritsch, aaO. 
5t C. Schmitt , aaO. S.19. 
s2 Zusammenfassung und Nachweise bei Häberle, AöR 92 (1967/68) S. 269 ff. 
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